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guTE ARbEIT, guTE pFLEgE – EINE FRAgE 
DER mENschENwÜRDE
3,4 millionen menschen werden derzeit in der altenpflege in deutschland
betreut. dahinter stehen ebenso viele lebensrealitäten von pflegebedürf-
tigen wie die besonderen ansprüche an pflegerinnen und pfleger. dahin-
ter stehen aber auch ein wichtiger arbeitsmarkt, ein wirtschaftszweig
und eine Vielzahl von interessen.

die Katholische arbeitnehmer-bewegung (Kab) setzt sich seit vielen
Jahren für eine menschenwürdige pflege ein. damit sind einerseits
menschenwürdige bedingungen für die menschen, die gepflegt werden,
gemeint. diese bedingungen müssen unabhängig davon sein, ob die
pflege im privaten umfeld, ambulant oder stationär erfolgt. andererseits
geht es genauso um eine menschenwürdige arbeit in der pflege. frauen
und männer, die sich helfend, unterstützend, versorgend und begleitend
anderen zuwenden, haben ein recht auf geregelte Zeiten, ausreichenden
arbeitsschutz und gerechte entlohnung.

sowohl pflegende als auch pflegebedürftige sind mit einer zunehmend
verwirrenden und unübersichtlichen situation konfrontiert: pflege ändert
sich laufend. die Zahl der menschen, die mit pflege zu tun haben, steigt
immer weiter an. für alle, die sich mit diesem thema auseinandersetzen
möchten, bietet dieser ratgeber erste einblicke in zentrale fragestellun-
gen. er beleuchtet die pflege Zuhause und im pflegeheim. darüber hinaus
gibt er tipps und hinweise für pflegebedürftige genauso wie für diejeni-
gen, die pflegearbeit leisten.

als großer sozialverband stehen wir an ihrer seite, von anfang an. schon
am ersten tag einer mitgliedschaft in der Kab haben sie automatisch
anspruch auf rechtsschutz, auf unseren persönlichen individuellen rat
und unsere sozialrechtliche expertise.

uns für sie – und für ein christliches miteinander auch in der arbeits-
welt – einzusetzen, bedeutet für uns: zur tat gewordener glaube.

andreas luttmer-bensmann                     stefan-b. eirich
Bundesvorsitzender der KAB                                     Bundespräses der KAB
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„Die Situation für die Pflegenden muss
dringend verbessert werden; sie leisten

unverzichtbare Arbeit. Eine Stärkung der
Pflegenden ist auch eine Stärkung des Pflege-

und Gesundheitssystems, die uns allen
zugutekommt.“

maria sinz, Kab-sekretärin für pflege- und
gesundheitspolitik, stuttgart

wir engagieren uns für die fortentwicklung in der
pflege – für eine solidarische finanzierung und für
würdige und faire arbeitsverhältnisse! wenn sie uns
dabei unterstützen wollen: werden sie mitglied!
www.kab.de/mitgliedwerden/

Aus vielen, vor allem osteuropäischen EU-Staaten,
reisen Wanderarbeiterinnen nach Deutschland ein,

um hier in Haushalten mit pflegebedürftigen
Menschen zu arbeiten, unter prekären Bedin gungen
ohne rechtlichen und sozialen Schutz. Das entspricht
nicht unseren Vorstellungen von würdigen Lebens-
und Arbeitsbedingungen. Wer ältere, behinderte

oder andere hilfsbedürftige Menschen betreut, soll
davon selbst würdig leben können.

hans-werner Quasten, Vorsitzender des
aufsichtsrates der amos eg oberbruch für das

selbsthilfenetzwerk respekt heinsberg

streitpunkt finanzierung
die Kab steht für:
 eigenanteile der pflegebedürftigen senken
 gute tarife für beschäftigte finanzieren
 leistungen dynamisieren

ist das bezahlbar?
wir sagen: ja. dazu muss jedoch die einnahmeseite
der pflegeversicherung gestärkt und auf eine
breitere basis gestellt werden. bei einer permanen-
ten weiterentwicklung der pflegeversicherung
müssen aus sicht der Kab die private und die
gesetzliche pflegeversicherung zusammengeführt
werden. unter einräumung von freibeträgen
müssen auch andere einkunftsarten bei der berech-
nung des beitrags herangezogen werden: z. b.
mieteinnahmen und Zinserträge.

pflege kann nicht als privates problem abgetan wer -
den. sie gehört grundsätzlich zum leben. anstelle
einer weiteren privatisierung der Vorsorge fordern
wir, pflege solidarisch zu finanzieren. das fördert ge -
sellschaftlichen Zusammenhalt und stärkt den pfle -
gekräften, die um gute tarife kämpfen, den rücken.

streitpunkt menschenwürdige arbeit
die Kab fordert:
 Beschäftigungsverhältnisse nach deutschem

recht für die osteuropäischen wanderarbeiterin-
nen in der häuslichen betreuung (sog. „live-ins“)

 sozialversicherungspflichtige und tariflich ent-
lohnte beschäftigungsverhältnisse

 arbeitsverträge, inklusive arbeitsplatzbeschrei-
bung, in deutscher sprache und gleichlautend in
der muttersprache des herkunftslandes der
arbeitnehmerinnen

 Klare regelungen zu arbeitszeit, urlaub und
freizeit: 38,5 wochenarbeitsstunden, bei einer 
6-tage-woche und bezahlten urlaub von 3 tagen
je monat

wir meinen: die häusliche Versorgung pflegebe-
dürftiger menschen ist eine sozialstaatliche aufga-
be. daher müssen ausgestaltung, finanzierung und
beratung dieser arbeit mittelfristig in staatliche
hände

ist das machbar? 
wir sagen ja: deswegen fordern wir u. a. die ein -
richtung einer unabhängigen instanz zur Überprü-
fung der abgeschlossenen (arbeits-)Verträge zur
Verhinderung von „schwarzarbeit und scheinselb-
ständigkeit“ sowie standardisierung und Verbesse-
rung der arbeitsbedingungen für „live-ins“. 

1. pFLEgE Im poLITIschEN Focus DER KAb
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die pflegeversicherung wurde 1995 als pflichtversi-
cherung eingeführt und als eigener Zweig bei den
Krankenkassen angesiedelt. die Kab hatte sich über
Jahre für eine abfederung der in pflegefällen
anfallenden belastungen als solidarische gesell-
schaftsaufgabe stark gemacht und eine entspre-
chende Versicherung gefordert. auch in den
folgejahren blieb die Kab am thema, beobachtete
Veränderungen und empfahl entsprechende
nachjustierungen.  

nach Änderungen in 2012 und 2015, die teils
stufenweise in Kraft traten, wurde die pflegeversi-
cherung in 2017 durch das 2. pflegestärkungsgesetz
grundlegend reformiert. bedeutend waren insbe-
sondere
 der wechsel von 3 pflegestufen in 5 pflegegrade,
 die Änderung der begutachtungsrichtlinien des

medizinischen dienstes der Krankenversicherung
(mdK),

 darin auch die besondere berücksichtigung von
demenz und psychischen erkrankungen.

Viele leistungen wurden erhöht. dennoch versteht
sich die pflegeversicherung weiterhin nur als
„teilkaskoversicherung“. dies leitet sich auch aus
dem ursprünglichen gesetzestitel ab: „gesetz zur
sozialen absicherung des risikos der pflegebedürf-
tigkeit“. somit sind nicht alle Kosten abgedeckt,
sondern es müssen eigene leistungen mit einge-
bracht werden. 

der allgemeine beitragssatz liegt seit dem
01.01.2019 bei 3,05 prozent. eine besonderheit der
pflegeversicherung ist der beitragszuschlag von
0,25 prozentpunkten für Kinderlose ab 23 Jahren
auf 3,30 prozent.

anspruch auf leistungen aus der pflegeversiche-
rung hat in der regel nur, wer mehr als sechs
monate im alltag auf hilfe angewiesen ist. wie hoch
die leistungen ausfallen, hängt vom pflegegrad ab.

2. sINN uND pRINzIp DER pFLEgEVERsIchERuNg
Fakten und Zahlen im Überblick
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tipp! „Die durch Gesetz garantierte Beratung
durch die Pflegeversicherung oder durch

Pflegestützpunkte darf als kompetent und
umfassend bezeichnet werden. Dennoch bietet
manchmal eine unabhängigere Beratung, wie
sie auch von den Beraterinnen und Beratern

der KAB angeboten wird, eine zusätzliche
Sicherheit. Sollte die Einstufung dann nicht

wunschgemäß erfolgen, sind KAB-Mitglieder
beim Rechtschutz der KAB ebenfalls gut

aufgehoben.“

ralph stapp, rechtsberater der Kab in
aschaffenburg

achtung! „Aus meiner Sicht ist es absolut
nicht notwendig sich Beratung bei Anbietern
zu holen, die für eine einzelne Beratung ein
Honorar einfordern bzw. einen Anteil des

nachher gewährten Pflegegeldes als
Erfolgshonorar einfordern.“

ralph stapp, rechtsberater der Kab in
aschaffenburg

solange wir gesund sind und es uns gut geht,
machen wir uns kaum gedanken darüber, was
passiert, wenn die gesundheit nicht mehr gegeben
ist und wir auf die hilfe von anderen angewiesen
sind. in einer familie eingebettet, kann hilfe häufig
aus dem engsten persönlichen umfeld organisiert
werden. Vielen menschen jedoch fehlt dieses
familiäre umfeld und die hilfe muss anders organi-
siert werden. 

der Verlust der möglichkeit, sein leben eigenstän-
dig ohne hilfe zu gestalten, kommt ganz oft überra-
schend und unvorhergesehen, z. b. durch Krankheit

oder unfall. hier stellen sich dann häufig viele
fragen, die schnell zur Überforderung der betroffe-
nen person führen können. ein antrag muss gestellt
werden, aber was ist dabei zu beachten?

im rahmen einer antragstellung auf „pflegeeinstu-
fung“ ist grundsätzlich die eigene pflegeversiche-
rung gem. § 7 a des Xi. sozialgesetzbuches (sgb Xi)
zur beratung verpflichtet. umfassende beratung
und hilfe bieten außerdem die pflegestützpunkte. 

aufgabe der pflegestützpunkte
Vorrangig haben die pflegestützpunkte die aufgabe, die pflegebedürftigen und deren angehörige zu
beraten und die hilfs- und unterstützungsangebote zu koordinieren, die für eine wohnortnahe Versor-
gung und betreuung in betracht kommen. dabei sind angebote – von den präventiven und gesundheits-
fördernden bis hin zu kurativen und rehabilitativen angeboten – ebenso zu berücksichtigen, wie pflege -
rische und soziale hilfs- und unterstützungsangebote.

3. ANTRAgsTELLuNg uND EINsTuFuNg
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tipp! „Bitten Sie Angehörige und/oder Ihre
Pflegeperson bei der Begutachtung dabei zu
sein. Diese können sie unterstützen und auch
wesentliche Aussagen beisteuern. Wichtig ist,

dass Sie gemeinsam die Pflegesituation im
Alltag so realistisch wie möglich und

ungeschönt darstellen, damit eine
angemessene Einstufung erfolgen kann.

Bereiten Sie sich auf die Begutachtung durch
den MDK mit einer Pflege-Checkliste vor und
gehen Sie alle Bereiche durch, die auch beim
Begutachtungstermin angesprochen werden.
Legen Sie Kopien wichtiger Unterlagen bereit
wie Berichte von Ärzten, Entlassungsberichte
vom Krankenhaus, Medikamentenplan, Liste

genutzter Hilfsmittel, gegebenenfalls
Schwerbehindertenausweis,

Pflegedokumentation und eigene Notizen über
den Verlauf der Pflege.“

renate buchgeister,
diözesansekretärin der Kab freiburg

hinweis! Das MDK-Gutachten ist noch nicht
die endgültige Entscheidung über einen

Pflegegrad. Es ist eine Empfehlung, die vom
MDK an die zuständige Pflegeversicherung
weitergereicht wird. Gesetzlich Versicherte

haben das Recht darauf, mit dem Bescheid von
der Pflegekasse auch ihr MDK-Gutachten zu

erhalten. Das ist wichtig für einen eventuellen
Widerspruch bei Ablehnung eines Pflegegrads.

nach antragstellung bei der eigenen pflegeversiche-
rung beauftragt diese den medizinischen dienst der
Krankenversicherung (mdK), ein gutachten vor ort
zu erstellen. mit der auswertung des gutachtens
wird der pflegeversicherung eine empfehlung zum
pflegegrad gegeben. die pflegekasse richtet sich in
der regel nach dieser empfehlung und erstellt
einen entsprechenden bescheid, der von den
meisten Kassen zusammen mit dem mdK-gutach-
ten der antragstellenden person zugesandt wird.
spätestens 25 arbeitstage nach antrag muss der
bescheid in der regel zugehen. wird diese frist
überschritten steht der antragstellenden person
eine Verzögerungsgebühr von 70 euro pro begon-
nener woche zu.

sollte die auffassung bestehen, dass der bescheid
zum pflegegrad die beeinträchtigungen nicht
ausreichend berücksichtigt, kann gegen diesen
bescheid binnen eines monats widerspruch
eingelegt werden. 

für einen fundiert begründeten widerspruch
stehen Kab-mitgliedern die rechtsberater*innen
der Kab helfend zur seite.

bitte beachten!
derzeit sind „coronabedingt“ einige regelungen, die
z. b. mit persönlichen Kontakten bzw. fristen zu tun
haben, abgeändert bzw. außer Kraft gesetzt. 

7Kab Katholische arbeitnehmer-bewegung



achtung! „Die Erfahrung zeigt, dass es hier ab
und zu schon zu Fehlern kommt. Zunächst muss

gut durchdacht werden, wie viele Stunden
tatsächlich geleistet werden. Meist scheuen sich
Pflegepersonen, die tatsächlich hohe Anzahl der

Stunden anzugeben, da sie selbst von der
Summe der Stunden überrascht sind.

Darüber hinaus ist es wichtig, das Verfahren
aktiv zu begleiten, das heißt den Fortgang und

Entscheidung konkret zu beobachten. Die
Beraterinnen und Berater der KAB stehen

dabei gerne zur Seite und unterstützen ggf.
auch in einem Widerspruchsverfahren.“

michael schmitt, 
diözesansekretär der Kab in fulda

leistungen pflegegeld pflege-
sachleistung

pflegegrad 1 keine leistung keine leistung

pflegegrad 2 316 euro 689 euro

pflegegrad 3 545 euro 1.298 euro

pflegegrad 4 728 euro 1.612 euro

pflegegrad 5 901 euro 1.995 euro

rentenanspruch erwerben
eine pflegeperson erhält rentenbeiträge für das
eigene rentenkonto wenn sie an mindestens
2 tagen pro woche 10 stunden und mehr pflegear-
beit leistet. sie kann zusätzlich einer erwerbsarbeit
nachgehen, jedoch maximal 30 stunden in der
woche. die Zeit der pflege gilt bei der rente als
vollwertige pflichtversicherungszeit, die beiträge
sind dementsprechend rentenbegründend und
rentensteigernd. Vom Verfahren her wird die
pflegeversicherung aktiv, prüft und sendet – bei
festgestellter berechtigung – einen „fragebogen zur
Zahlung der beiträge zur sozialen sicherung für
nicht erwerbsmäßig tätige pflegepersonen“ zu, der
dann ausgefüllt und unterschrieben werden muss.

schon bei der antragstellung muss die art der
unterstützung benannt werden. es gibt drei mög-
lichkeiten:

pflegegeld: eine geldleistung zur Verwendung für
private personen (familienangehörige, nachbarn,
freunde etc.), die bei der täglichen pflege helfen.

pflegesachleistung: wird die hilfe durch einen
pflegedienst geleistet, rechnet dieser die erbrach-
ten leistungen direkt mit der pflegekasse ab.

Kombinationsleistung: hilfe durch private personen
und zusätzlich hilfe durch einen pflegedienst (zum
beispiel zum 1 x wöchentlich duschen).

das pflegegeld wird auf das Konto der pflegebedürf-
tigen person gezahlt, die damit ihre pflege sichern
muss. die pflegesachleistung wird direkt vom
pflegedienst mit der pflegeversicherung (pV)
abgerechnet.

bei der Kombinationsleistung wartet die pflegever-
sicherung erst die rechnung des pflegedienstes ab.
werden vom pflegedienst 50 prozent der pflege-
sachleistung abgerechnet, zahlt die pV an die zu
pflegende person 50 prozent des pflegegeldes.
benötigt der pflegedienst 70 prozent der pflege-
sachleistung, erfolgt entsprechend nur noch eine
auszahlung von 30 prozent des pflegegeldes.

4. ALLTAgsLEIsTuNgEN Im AmbuLANTEN bEREIch

5. sozIALE AbsIchERuNg FÜR pFLEgEpERsoNEN
Besonderheiten für ehrenamtlich Pflegende (möglich ab Pflegegrad 2)
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tipp! Flexirente für pflegende Angehörige
„Seit der Einführung der sogenannten

Flexirente können auch pflegende Angehörige,
die schon in Rente sind, ihre Renten erhöhen.
Seit Juli 2017 kann die Rentnerin/der Rentner

auf einen Teil der Rente verzichten;
beispielsweise auf ein Prozent. Im Gegenzug

zahlt die Pflegekasse (ab Pflegegrad 2)
Beiträge in die Rentenversicherung ein. Die
kleine Einbuße wird dann bei der nächsten
Anpassung im Folgejahr zu einer höheren
Rente führen. Der Wechsel erfolgt nicht

automatisch, sondern muss bei der
Rentenversicherung und bei der Pflegekasse

beantragt werden.“

benedikt Kemper, rechtssekretär im Kab-
regionalbüro niederrhein in wesel

weitere besonderheiten für pflegende: 

arbeitslosenversicherung
unter bestimmten Voraussetzungen (ähnlich wie
bei der ntenersicherung ab pflegegrad 2) zahlt die
pflegeversicherung auch einen beitrag zur arbeits-
losenversicherung.

gesetzliche unfallversicherung
pflegepersonen sind während der ausübung der
pflegerischen tätigkeit (ab pflegegrad 2) über die
Kommunen unfallversichert.

gerne sind hier auch die rechtsberaterinnen und
rechtsberater der Kab wie auch die Versicherten-
berater*innen bzw. Versichertenältesten beratend
behilflich.  

hausnotruf – regional unterschiedliche
anbieter
die pflegekasse zahlt bei anerkannter pflegebedürf-
tigkeit (i. d. r. ab pflegegrad 1) einen monatlichen
Zuschuss zu den nutzungsgebühren bis zu 23 euro.
die Zahlung erfolgt jedoch nur, wenn pflegebedürf-
tige die meiste Zeit des tages allein leben, jederzeit
mit einer notsituation aufgrund des pflegezustands
zu rechnen ist und nicht in der lage sind, per
normalem telefon hilfe zu rufen. 

Zum Verbrauch bestimmte hilfsmittel
ab pflegegrad 1 steht monatlich ein betrag von
40 euro zur Verfügung. dieser kann z. b. für einmal-
handschuhe, hände- und flächendesinfektionsmit-
tel, schutzschürzen, einmalbettunterlagen etc.
verwendet werden.

achtung! Sofern neben der gesetzlichen
Rente eine zusätzliche Rente – beispielsweise
Betriebsrente, VBL (Versorgungsanstalt des

Bundes und der Länder) – bezogen wird,
sollten sich Betreffende erkundigen, ob der
Bezug der Teilrente auch eine Kürzung der

zusätzlichen Rente zur Folge hat.“

benedikt Kemper, rechtssekretär im Kab-
regionalbüro niederrhein in wesel

pflegende personen, die schon altersrente erhalten,
können durch pflegetätigkeit keine rentenansprüche
mehr erwerben. ausnahme: sie wechseln von einer
Vollrente in eine flexible teilrente („flexirente“). 

9Kab Katholische arbeitnehmer-bewegung



tipp! „In der Beratungspraxis stelle ich immer
wieder fest, dass diese Entlastungsleistungen
sachlich nicht immer einfach zu erfassen sind.
Dies hat zur Folge, dass ganz oft zustehende
Leistungen aus Unkenntnis nicht abgerufen

werden. Wer pflegt, hat Hilfe und Entlastung
verdient. Deshalb ist es mehr als recht, lieber

einmal mehr bei der Pflegeversicherung
nachzufragen, welche Leistungen noch oder

grundsätzlich zur Verfügung stehen.“

astrid schmitt, ehrenamtliche beraterin für
pflege bei der Kab in fulda

Pflegegrad 1 keine

Pflegegrad 2 689 Euro

Pflegegrad 3 1.298 Euro

Pflegegrad 4 1.612 Euro

Pflegegrad 5 1.995 Euro

teilstationäre pflege (tages- oder nachtpflege)
hier stehen folgende beträge monatlich zusätzlich
zur Verfügung:

die leistungen der pflegekasse beziehen sich immer
auf die pflegekosten des anbieters. Versicherte
müssen die unterbringungskosten (z. b. möglichkeit
des mittagsschlafs) und Verpflegungskosten selbst
tragen (siehe dazu auch die betreuungs- und
entlastungsleistungen auf s. 11).

Kurzzeitpflege 
einmal im Jahr – jedes Jahr wiederkehrend – steht
die leistung von 1.612 euro sofort nach eingruppie-
rung für betroffene ab pflegegrad 2 zur Verfügung.
eine Kurzzeitpflege ist nur in einer vollstationären
einrichtung möglich.

für welche dauer der betrag ausreicht, ist abhängig
von den pflegekosten, die die einrichtung in rech-
nung stellt. in der regel reicht der betrag z. b. bei
pflegegrad 2 bis zu 4 wochen. 

wie bei der teilstationären pflege müssen die
Kostenanteile, die nicht den pflegerischen bereich
betreffen (z. b. unterbringung, Verpflegung) selbst
geleistet werden (siehe dazu auch die betreuungs-
und entlastungsleistungen s. 11).

6. ENTLAsTuNgsLEIsTuNgEN FÜR pFLEgENDE ANgEhöRIgE
Im AmbuLANTEN bEREIch
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Verhinderungspflege
einmal im Jahr – jedes Jahr wiederkehrend – steht
die leistung von 1.612 euro zur Verfügung, erstma-
lig nutzbar nach sechsmonatiger pflegezeit (unab-
hängig vom datum einer einstufung). die Verhinde-
rungspflege ist zu nutzen um die Versorgung
durchzuführen, wenn die private pflegeperson
verhindert ist. gründe könnten z. b. sein: urlaub
oder Krankenhausaufenthalt der pflegeperson, etc. 

möglichkeit der nutzung: 
 wie die Kurzzeitpflege in einer vollstationären

einrichtung,
 wenn die Versorgung zu hause weiter durchge-

führt werden soll, kann für die verhinderte
pflegeperson ein pflegedienst vorrübergehend
eingebunden werden,

 Versorgung weiterhin zuhause, aber durch eine
private person, die nicht verwandt oder ver-
schwägert ist (bekannte, nachbarn etc.). bei
verwandten personen 1. und 2. grades wird eine
kostenlose Übernahme der Versorgung erwartet.
hier könnte lediglich eine aufwandsentschädi-
gung gezahlt werden.

die leistung für Verhinderungspflege kann auch
stundenweise genutzt werden, z. b. wenn die
pflegende person zum einkaufen, arztbesuche etc.
außer haus ist.

wenn ein aufenthalt in einer vollstationären
einrichtung nicht geplant ist, können 50 prozent der
möglichen leistung aus der Kurzzeitpflege in die
Verhinderungspflege übertragen werden. somit
stünde für die Vhp ein Jahresbetrag von 2.418 euro
zur Verfügung.

betreuungs- und entlastungsleistungen 
betreuungs- und entlastungsleistungen sind sach-
leistungen von monatlich 125 euro, die bereits ab
pflegegrad 1 zur Verfügung stehen (ab pflegegrad 2
zusätzlich zu allen anderen leistungen). nicht
aufgebrauchte leistungsanteile können im spar-
buchprinzip bis zum 30. Juni des folgejahres
angesammelt werden. 

genutzt werden kann die betreuungs- und entlas-
tungsleistung für
 leistungen zur hauswirtschaft oder betreuung

durch einen pflegedienst oder
 leistungen für einen anbieter „niederschwelliger

leistungen“ in den bereichen betreuung, haus-
wirtschaft oder alltagsbegleitung (Vorsicht:
unterschiedliche handhabung in den bundeslän-
dern, auskünfte erteilen in der regel die land-
kreise, da diese für die Zulassung der anbieter
zuständig sind) oder

 privatanteile (für z. b. unterkunft, Verpflegung)
aus einer Kurzzeit- oder teilstationären pflege als
erstattungsleistung.
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Pflegegrad 1 125 Euro Zuschuss

Pflegegrad 2 770 Euro

Pflegegrad 3 1.262 Euro

Pflegegrad 4 1.775 Euro

Pflegegrad 5 2.005 Euro

für wohnumfeldverbesserungen steht einmalig ein
betrag von 4.000 euro zur Verfügung. ein entspre-
chender antrag mit Kostenvoranschlag für die
geplanten maßnahmen muss immer vor beginn
einer maßnahme gestellt werden. die leistung ist
immer eine erstattungsleistung. es ist hilfreich mit
Vorher-nachher-fotos den antrag bzw. die mittelan-
forderung zu unterstützen. 

Zu maßnahmen der wohnumfeldverbesserung
zählen z. b. ein badumbau, einbau eines treppenlif-
ters, einbau einer rampe, etc. 

bei veränderten pflegegrad oder veränderter
pflegesituation kann unter umständen erneut ein
antrag auf maßnahmen zur wohnumfeldverbesse-
rung nach Vorlage beim mdK bewilligt werden.

hier ist auch zu prüfen, ob ein günstiges darlehen
oder ein investitionszuschuss durch die Kfw
(Kreditanstalt für wiederaufbau) für den abbau von
barrieren und für mehr wohnkomfort in frage
kommt. 

weitere informationen unter (kfw.de):
barrierereduzierung – investitionszuschuss 455-b:
(kfw.de/s/deiQ4Zk)
altersgerecht umbauen – Kredit 159:
(kfw.de/s/deidsjs)

es gibt bundesländer, die für solche und ähnliche
maßnahmen ebenfalls Zuschüsse bieten. informa-
tionen sollten sehr frühzeitig über die bauämter der
Kommunen erfragt werden.

wenn die Versorgung in der häuslichkeit nicht mehr
möglich ist, zahlt die pflegekasse die leistungen für
einen heimplatz je nach pflegegrad. 

bei einer vollstationären unterbringung sind die
Kostenanteile, die nicht die pflegerische leistung
betreffen (z. b. unterbringung u. Verpflegung),
selbst zu tragen. 

bei geringer rente sollte frühzeitig daran gedacht
werden, einen antrag beim sozialamt zu stellen, da
hier im fall der leistungsgewährung das datum der
antragstellung entscheidend ist. 

Jede person hat einen eigenbehalt von 5.000 euro.
guthaben, die darüber liegen, sind – vor leistung
der sozialhilfe – einzubringen. Zu beachten ist, dass
Verfügungen der letzten 10 Jahre seitens des
sozialamtes überprüft werden.

sonderwohnformen 
wohngruppen
wer sich entschließt in eine wohngruppe (ab drei
pflegebedürftigen) zu ziehen, bekommt einen
monatlichen wohngruppenzuschuss von 214 euro
(ab pflegegrad 1).

7. mAssNAhmEN zuR wohNumFELDVERbEssERuNg

8. VoLLsTATIoNÄRE pFLEgE 
Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung
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tipp! „Die Pflegeperson hat nicht nur den
Anspruch auf Freistellung, sondern sogar die

Sicherstellung auf Rückkehr an den Arbeitsplatz. 
Die Pflegeversicherung zahlt der Pflegeperson
während der Pflegezeit Beitragszuschüsse zur
Kranken- und Pflegeversicherung, soweit keine

kostenlose Vorrangversicherung (z. B.
Familienmitversicherung) besteht.

Auch Beiträge in die Renten- und Arbeits -
losenversicherung werden, wenn

entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind, für
die ehrenamtlich Pflegenden während der

Freistellung gezahlt.
Ehrenamtliche Pflegepersonen sind außerdem

grundsätzlich während der Ausübung der
Pflegetätigkeit ab dem zuerkannten Pflegegrad

2 beitragsfrei unfallversichert. 
Die Beraterinnen und Berater der KAB geben dazu 

gerne konkrete individuelle Auskünfte.“

martin mohr, diözesansekretär der Kab 
in limburg

die pflege von angehörigen stellt häufig insbeson-
dere arbeitnehmer*innen vor besonders große
herausforderungen. deswegen gibt es für diese
besondere unterstützungsangebote.

einmaliges pflegeunterstützungsgeld
bei einer plötzlichen pflegebedürftigkeit (akutsitua-
tion) kann die pflegekasse ein absolut einmaliges
pflegeunterstützungsgeld gewähren, auch schon
bevor ein pflegegrad festgestellt wird. dies ist für
bis zu 10 arbeitstage möglich, 90 prozent des
Verdienstausfalls werden von der pflegekasse der
pflegebedürftigen person erstattet.

pflegezeit
bei bestehendem pflegegrad (ab pflegegrad 2)
können abhängig beschäftigte sich für 10 tage bis
zu 6 monaten unentgeltlich vollständig oder
teilweise von der arbeit freistellen lassen, um
pflegebedürftige angehörige in häuslicher umge-
bung zu pflegen.

arbeitgeber mit mehr als 15 beschäftigten müssen
dem wunsch auf pflegezeit nachkommen. die
pflegezeit muss spätestens 10 arbeitstage vor
beginn schriftlich angekündigt und auf einen
konkreten Zeitraum festgelegt werden, damit für
den entsprechenden Zeitraum die vorübergehende
besetzung des arbeitsplatzes geplant werden kann.

familienpflegezeit
wenn eine sechsmonatige auszeit nicht ausreicht,
kann die arbeitszeit bis zu 24 monate reduziert
werden. diese möglichkeit steht berufstätigen in
unternehmen mit mehr als 25 beschäftigten zu.
dabei dürfen arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mer ihre arbeitszeit für maximal 24 monate auf die
wöchentliche mindestarbeitszeit von 15 stunden
reduzieren, um nahe angehörige zu pflegen. diesen
anspruch regelt das familienpflegezeitgesetz.
damit der lebensunterhalt in dieser Zeit besser
abgesichert wird, gewährt der bund ein zinsloses
darlehen.

9. ERLEIchTERuNgEN FÜR ARbEITNEhmERINNEN uND
ARbEITNEhmER
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soNsTIgE TIpps uND hINwEIsE

Zur Vorsorge sollte man sich frühzeitig mit
 betreuungs- und patientenverfügung und
 Vorsorgevollmacht 
auseinandersetzen. 

informationen und formblatt „betreuungsverfü-
gung und Vorsorgevollmacht“ können unter ande-
rem von der website des bundesministeriums der
Justiz und für Verbraucherschutz kostenfrei herun-
tergeladen werden.

die deutsche bischofskonferenz (dbK), die evangeli-
sche Kirche in deutschland (eKd) und die arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in deutschland
(acK) haben gemeinsam die broschüre „christliche
patientenvorsorge“ veröffentlicht.

die broschüre und formulare können kostenfrei im
dbK-shop bestellt oder auf der webseite (dbk.de)
heruntergeladen werden. auch viele Kab büros
stellen diese gerne zur Verfügung. 

beim ausfüllen der Vorsorgevollmacht bzw. der
betreuungsverfügung sind die rechtsberater*innen
der Kab gerne behilflich. 

Zum ausfüllen einer patientenverfügung raten wir
an, mit dem arzt/der Ärztin des Vertrauens Kontakt
aufzunehmen.

abkürzungsverzeichnis 
aca – arbeitsgemeinschaft christlicher arbeit-

nehmer-organisationen
bmg – bundesministerium für gesundheit
KV – Krankenversicherung
gKV – gesetzliche Krankenversicherung
pKV – private Krankenversicherung
Kfw – Kreditanstalt für wiederaufbau, förder-

bank
live-ins – betreuungskraft/haushaltshilfe die mit 

einer pflegebedürftigen person in einem 
privathaushalt zusammenlebt

mdK – medizinischer dienst der Krankenver-
sicherung (bis 30.06.2021) 

md – medizinischer dienst (ab 01.07.2021)
psg – pflegestärkungsgesetze
pV – pflegeversicherung
spV – soziale pflegeversicherung
ppV – private pflegeversicherung
sgb – sozialgesetzbuch
sgb Xi – elftes buch, soziale pflegeversicherung
Vbl – Versorgungsanstalt des bundes 

und der länder

wir machen uns stark für sie
gesundheit und pflege genießen in unserem land
einen besonderen stellenwert. wie auch bei den
anderen gesetzlichen sozialversicherungen, renten-
und unfallversicherungen, werden grundsätzliche
entscheidungen durch die selbstverwaltungsorgane
getroffen. diese sind paritätisch von arbeitgebern
und Versicherten besetzt. welche personen dies bei
den Versicherten sind, entscheiden die Versicherten
bei den sozialwahlen. die Kab stellt dazu grundsätz-
lich Kandidaten*innen, die dann zum wohle der
Versicherten, zu ihrem wohle entscheiden.

selbstverständlich haben die Vertreter*innen der
Kab in den selbstverwaltungsorganen der Kranken-
und pflegekassen ein offenes ohr für ihre angele-
genheiten.

weitere informationen erhalten sie über die
internetseite der arbeitsgemeinschaft christlicher
arbeitnehmer-organisationen (aca): 
www.aca-online.de
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Zu guter letZt – wichtige linKs
auf unserer webseite finden sie unter 
www.kab.de/angebote/kab-rechtsschutz
weitere informationen, tipps und hinweise
wie:

 ansprechpartner*innen und beratungsstel-
len der Kab in ihrer nähe

 rechtsschutzordnung der Kab deutschlands

KAb-REchTsschuTz 
Das können Sie als Mitglied von uns erwarten

ImpREssum
KAB Deutschlands e. V.
Bernhard-Letterhaus-Str. 26, 50670 Köln
Tel. 0221 / 77 22 0, info@kab.de 
www.kab.de 

grafisches Konzept: www.steinrueckeundich.de
text: redaktionsteam der Kab
redaktionelle beratung: astrid schmitt, pflegeberaterin und case managerin
(dgcc), fulda
fotos: ruprecht stempell (titel u. s. 16), Kab diözesanverband rottenburg-
stuttgart (s. 5 u. 11), Kab archiv (s. 3, 5, 11 u.13), Jo röttgers (s. 5 unten),
alice hirth (s. 7), ver.di (s. 9), aoK-mediendienst (s. 10 u. 14), fotolia (s. 12),
susanne erbach (s. 11), drV rheinland-pfalz (s. 15), Kab/privat (Zitatfotos) 

stand: november 2020

Vor dem arbeitsgericht: nahezu neun von zehn
arbeitsrechtlichen Verfahren können wir für unsere
mitglieder erfolgreich oder mit einem guten
Vergleich beenden. geht ein Verfahren in die zweite
instanz und höher prüfen wir mit ihnen die mög-
lichkeit einer anwaltlichen Vertretung. 

Vor dem sozialgericht: Viele sozialrechtliche Verfah-
ren können bereits in einem widerspruchsverfah-
ren erfolgreich beendet werden. sollte dennoch ein
gerichtsverfahren erforderlich sein, begleiten und
vertreten unsere rechtssekretär*innen sie durch
alle instanzen, wenn nötig bis zum bundessozial -
gericht. 

im nu an ihrer seite
mit welchem rechtlichen anliegen sie auch zu uns
kommen, wir stehen ihnen mit rat und tat zur
seite. und zwar ab dem ersten tag ihrer mitglied-
schaft. bei uns gibt es keine wartefristen. der
rechtsschutz der Kab tritt sofort in Kraft. 

fachkundige beratung, unterstützung
und begleitung
unsere rechtssekretär*innen beraten, unterstützen
und begleiten sie in arbeits- und sozialrechtlichen
fragen. eine mitgliedschaft in der Kab garantiert
ihnen:

 rechtsberatung – wir erteilen mündliche und
schriftliche rechtsauskünfte und machen Vor-
schläge für das weitere Vorgehen.

 rechtshilfe – wir verhandeln für sie mündlich
und schriftlich mit Verwaltungsbehörden,
sozialversicherungsträgern oder arbeitgebern.

 rechtsvertretung – unsere rechtssekretär*innen
leiten arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren
für sie ein und begleiten und vertreten sie dabei
achkundig vor gericht oder den zuständigen
kirchlichen schlichtungsstellen. so ersparen sie
sich erhebliche rechtsanwaltskosten.
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DAVoN pRoFITIEREN sIE
ALs KAb‑mITgLIED:

wir helfen bei konkreten problemen im■

arbeitsalltag.
wir verschaffen christlichen werten gehör in der■

Öffentlichkeit und bei arbeitgeber*innen.

wir bieten vor allem bei rechtsfragen kostenlos■

fachkundige beratung, unterstützung und
begleitung. 

wir machen uns für sie stark durch lobbyarbeit■

in politik und wirtschaft.

wir ermöglichen als bewegung den wertvollen■

austausch mit anderen.

wir halten sie auf dem laufenden, z. b. bei■

Veranstaltungen und über unser mitglieder -
magazin impuls.

als mitglied werden sie teil unseres
bundes weiten arbeitnehmer*innen-
netzwerkes und können alle Vorteile
einer Kab-mitgliedschaft für sich
nutzen. 

schon ab 5 € im monat.

FÜR EIN CHRISTLICHES MITEINANDER 
IN DER ARBEITSWELT.
www.kab.de

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.


